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kutiert angesichts zerklüfteter Gesellschaften wieder fraglich erscheinen Iassen. Dennoch
vier Weltordnungsprogrammatiken, denen braucht Immer wieder Anstöße, Cdie theo-
uch das „erSL_ anzustrebende globalFi- logisch gesprochen 1n€e „Hoffnung alle
ce-Vorhaben“ (131) gehört. Helmut och Hofinung” eröftnen, Uun: Cdas 1st diesem Band
sich miıt der Herausforderung einer währungs- mıt selner UOption für Giobhal (J0vernance WE1-
politischen Integration auUseinander un: resu- fellos gelungen.
miIert: „Je mehr der Geldpolitik gelingt, den Salzburg Franz Gmainer-Pranzl!
europäischen Integrationsprozess Intens1-
vleren, desto orößer 1st ihr Beıltrag zu Abbau
atenter Spannungen un: Konflikte Uun: damıit

C ICuch ZUr! V1is1ıon einer ‚Friedensmacht urop KIRCHENRECHT
(175) urt Bayer plädiert für den Ausbau VO  3

o  ® Dennemarck, Bernd Hallermann, Herı-„thematischen Netzwerken“ für wichtige Kege- hert Meckel, Thomas Hg.) Von der Tren-lungsbereiche der europäischen Gesellschaften
MUNQY ZUT Einneıt. [D)as Bamühen dıe PIuS-(vgl 202-206) un: VEerirı Cdie These: „DIE Ent-
Bruderschaftt (Würzburger Theologiewicklung Uun: Verbreitung VO  3 weltweit bestem
Echter Verlag, Würzburg 2011 Bro-Know-how ZUuUT Regulierung zentraler Bereiche
schur. Uuro 24 30 (D) uro 25,50 (A) ( HFdurch Keglerungen, Zivilgesellschaft un: HX-
35,50 ISBN Y /8-3-479-03449-8perten, Cdie Findung VOo  3 akzeptierten Lösungen

auf freiwilliger Ebene könnte raschere Uun: f Eın (GEespür für aktuelle Ihemen bewiesen
fektivere Problemlösungen bringen als Cdie Ver- Cdie Veranstalter einer Fachtagung auf chloss
einbarungen VOo  3 völkerrechtlich verbindlichen Hirschberg ın der 107ese Eichstätt, Cdie sich
Verträgen‘ (206) Fur erwig Büchele stellt eın VOo bis Oktober 2010 dem kirchlichen Ke-
„rechtmäfßiges, globales Gewaltmonopol” (2 7) muühen FEinheit miıt der Pius-Bruderschaft
die Hürde dar, 1n€e demokrtatische Rechts- widmete. cht Tagungsbeiträge, erganzt
un: Friedensordnung etablieren. /ur LO- fünf weltere Aufsätze, bilden den vorliegenden
SUN$ der rage, „WIE der herrschende Primat Sammelband. Dabei liegt der Schwerpunkt auf
globalisierter Okonomie durch den Priımat der kirchenrechtlichen Überlegungen.
Politik gebrochen werden kan  n (222) verwelst Anlass für die Beschäftigung mıt diesem
Büchele auf Cdie Methode der „komponierenden Ihema WT Clie Aufhebung der Fxkommuni-
Ethik“ (224) Clie VOo  3 den bestehenden Bedin- kation vierer Mitglieder der Pius-Bruderschaft
SUNSCH ausgeht Uun: alte un: 1ICUE Flemente durch aps Benedikt XVI 21.1.2009 S1e

inspirlert VO  3 eiInem „utopischen Horizont“ hatten sich Cdie Strafe der Fxkommunikation
(225) einem Weg komponiert. OSE, ZUSCZOSCIL, als 61€ 0.6.195858 VOo  3 Marcel Le-
Riegler Ordert 1mm ınn des VO  3 ihm begründe- febvre, dem damaligen Leliter der Bruderschaft,
ten Modells der „Ökosozialen Marktwirtschaft”, den ausdrücklichen Willen Johannes
dass ‚1n allen wichtigen globalen Institutionen Pauls 11 Bischöfen geweiht worden
un: Vertragswerken UNOG, WIO, IWL, Welt- AÄAm Anfang des Bandes bieten Stephan
bank) Cdie gleichen Ökologischen, sO7lalen Uun: Haerıng Uun: Markus Graulich 1n€e detaillierte
emokratischen Standards Uun: AMAT jeweils Chronologie der kEreignisse Cdie Piıus-Kru-

derschaft. Anschliefßend unternıiımmt Berndgleich verpflichtend eingeführt werden (248)
Bedenkenswert sind schließlich Cdie Grundprin- Dennemarck 1n€e eingehende Klärung des kır-
zıplen Zur Förderung einer „Welt-Demokratie”, chenrechtlichen Status, den Cdie Mitglieder Uun:

denen gelebte Subsidiarität SCHAUSO gehört Cdie Sympathisanten der Pius-Bruderschaft be-
Sıtzen. Miıt estrafrechtlichen IThemen rundWIE das Recht auf Bildung Uun: Cdie Respektie-

FUunNng der Würde jedes Menschen (vgl. 254) Cdie Pius-Bruderschaft befassen sich Wilhelm
DIie eıtrage dieses Bandes 1mm Rahmen Rees, Ludger Müller Uun: Heribhert Hallermann.

der Edition „Weltordnung Religion Gewalt  n Dabe!i interessiert VOT allem Cdie rage, WIE Cdie
welsen ViIsSsiıONAaren C'harakter aufun: wIsSsen Fxkommunikation aufgehoben werden konnte,
gleich Cdie realpolitischen Gegebenheiten, obwohl Clie kirchenrechtlichen Voraussetzun-
Cdie Cdas Projekt „Friedensmacht Europa’ Immer CI für einen Strafnachlass nicht vorlagen. DIie
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◆ Dennemarck, Bernd / Hallermann, Heri-
bert / Meckel, Thomas (Hg.): Von der Tren-
nung zur Einheit. Das Bemühen um die Pius-
Bruderschaft (Würzburger Theologie 7).  
Echter Verlag, Würzburg 2011. (341) Bro-
schur. Euro 24,80 (D) / Euro 25,50 (A) / CHF 
35,50. ISBN 978-3-429-03449-8.

Ein Gespür für aktuelle Themen bewiesen 
die Veranstalter einer Fachtagung auf Schloss 
Hirschberg in der Diözese Eichstätt, die sich 
vom 4. bis 6. Oktober 2010 dem kirchlichen Be-
mühen um Einheit mit der Pius-Bruderschaft 
widmete. Acht Tagungsbeiträge, ergänzt um 
fünf weitere Aufsätze, bilden den vorliegenden 
Sammelband. Dabei liegt der Schwerpunkt auf 
kirchenrechtlichen Überlegungen.

Anlass für die Beschäftigung mit diesem 
Thema war die Aufhebung der Exkommuni-
kation vierer Mitglieder der Pius-Bruderschaft 
durch Papst Benedikt XVI. am 21.1. 2009. Sie 
hatten sich die Strafe der Exkommunikation 
zugezogen, als sie am 30.6.1988 von Marcel Le-
febvre, dem damaligen Leiter der Bruderschaft, 
gegen den ausdrücklichen Willen Johannes 
Pauls II. zu Bischöfen geweiht worden waren.

Am Anfang des Bandes bieten Stephan 
Haering und Markus Graulich eine detaillierte 
Chronologie der Ereignisse um die Pius-Bru-
derschaft. Anschließend unternimmt Bernd 
Dennemarck eine eingehende Klärung des kir-
chenrechtlichen Status, den die Mitglieder und 
die Sympathisanten der Pius-Bruderschaft be-
sitzen. Mit strafrechtlichen Themen rund um 
die Pius-Bruderschaft befassen sich Wilhelm 
Rees, Ludger Müller und Heribert Hallermann. 
Dabei interessiert vor allem die Frage, wie die 
Exkommunikation aufgehoben werden konnte, 
obwohl die kirchenrechtlichen Voraussetzun-
gen für einen Strafnachlass nicht vorlagen. Die 

wieder fraglich erscheinen lassen. Dennoch 
braucht es immer wieder Anstöße, die – theo-
logisch gesprochen – eine „Hoffnung gegen alle 
Hoffnung“ eröffnen, und das ist diesem Band 
mit seiner Option für Global Governance zwei-
fellos gelungen.
Salzburg	 Franz Gmainer-Pranzl
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kutiert angesichts zerklüfteter Gesellschaften 
vier Weltordnungsprogrammatiken, zu denen 
auch das „erst anzustrebende global governan-
ce-Vorhaben“ (131) gehört. Helmut Pech setzt 
sich mit der Herausforderung einer währungs-
politischen Integration auseinander und resü-
miert: „Je mehr es der Geldpolitik gelingt, den 
europäischen Integrationsprozess zu intensi-
vieren, desto größer ist ihr Beitrag zum Abbau 
latenter Spannungen und Konflikte und damit 
auch zur Vision einer ‚Friedensmacht Europa‘ “ 
(175). Kurt Bayer plädiert für den Ausbau von 
„thematischen Netzwerken“ für wichtige Rege-
lungsbereiche der europäischen Gesellschaften 
(vgl. 202–206) und vertritt die These: „Die Ent-
wicklung und Verbreitung von weltweit bestem 
Know-how zur Regulierung zentraler Bereiche 
durch Regierungen, Zivilgesellschaft und Ex-
perten, die Findung von akzeptierten Lösungen 
auf freiwilliger Ebene könnte raschere und ef-
fektivere Problemlösungen bringen als die Ver-
einbarungen von völkerrechtlich verbindlichen 
Verträgen“ (206). Für Herwig Büchele stellt ein 
„rechtmäßiges, globales Gewaltmonopol“ (217) 
die Hürde dar, um eine demokratische Rechts- 
und Friedensordnung zu etablieren. Zur Lö-
sung der Frage, „wie der herrschende Primat 
globalisierter Ökonomie durch den Primat der 
Politik gebrochen werden kann“ (222), verweist 
Büchele auf die Methode der „komponierenden 
Ethik“ (224), die von den bestehenden Bedin-
gungen ausgeht und alte und neue Elemente 
– inspiriert von einem „utopischen Horizont“ 
(225) – zu einem neuen Weg komponiert. Josef 
Riegler fordert im Sinn des von ihm begründe-
ten Modells der „Ökosozialen Marktwirtschaft“, 
dass „in allen wichtigen globalen Institutionen 
und Vertragswerken (UNO, WTO, IWF, Welt-
bank) die gleichen ökologischen, sozialen und 
demokratischen Standards – und zwar jeweils 
gleich verpflichtend – eingeführt werden“ (248). 
Bedenkenswert sind schließlich die Grundprin-
zipien zur Förderung einer „Welt-Demokratie“, 
zu denen gelebte Subsidiarität genauso gehört 
wie das Recht auf Bildung und die Respektie-
rung der Würde jedes Menschen (vgl. 254).

Die Beiträge dieses Bandes im Rahmen 
der Edition „Weltordnung – Religion – Gewalt“ 
weisen visionären Charakter auf und wissen zu-
gleich um die realpolitischen Gegebenheiten, 
die das Projekt „Friedensmacht Europa“ immer 
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Autoren stimmen darin überein, dass der ach- liche Dimension des Okumenismus VOo  3 Bedeu-
lass 11UT auUusnahmsSweise als Gnadenakt möglich L(ung.
WT, IDE1 einer der betroffenen Bischöfe, Richard Ungeahnte Aktualität erfuhr Cdas I1hema
Williamson, ın zeitlicher ähe Zur Aufhebung durch Clie Übergabe der genannten „Dok-
der Fxkommunikation den Holocaust SE- trinellen Präambel“ /7.4.2012, Cdie einen
leugnet hat, fragt etfier Kramer, inwiefern welteren chritt ın Richtung FEinheit darstellen
1n€e solche Tat nach Kirchenrecht Sanktionen könnte. hne Cdies vorhersehen können, ha-
erhoben werden können Uun: csollen. Matthias ben ein1ge Autoren bereits Überlegungen dazu
Pulte vergleicht ein1ge Kernthesen der PIuS- angestellt, welche Rechtsform Cdie Pius-Bruder-

cchaft innerhalb der katholischen Kirche anneh-Bruderschaft mıt lehramtlichen Aussagen der
römisch-katholischen Kirche Uun: zeigt MOg- 1E könnte. OM1 bietet der Band 1n€e wertvol-
lichkeiten einer Wiedereingliederung 1n rch- le Grundlage für 1n€e sachliche Behandlung Uun:
liche Verfassungsstrukturen auf. ach Thomas für 1n€e kritische Würdigung der bisherigen WIE
Meckel entspricht Cdas Bemühen FEinheit der künftigen Bemühungen FEinheit.
unfer den C'hristen einem Gebot des positiven SE Pölten Burkhard Berkmann
göttlichen Rechts. Schliefßlich macht Andreas
Weiß ein1ge kritische Anmerkungen zu Um-
Sal1$ miıt fundamentalistischen Gruppen

LITURGIEWISSENSCHAFTrechten and der Kirche.
Neben den KanonIsten kommen eın 1CUr-

o  ® Gerhards, Albert: VWVO Gott un \Waelt sıchgiewissenschaftler un: WEe] Fundamentaltheo-
logen Wort Jurgen Bärsch macht darauf auf- begegnen. Kırchenräume verstehen. But-

Z  — Bercker, Kavelaer 2011 (200, C AÄAAA/merksam, dass Cdie außerordentliche Orm des
römischen 1CUS miıt einem bestimmten Bild AbD., Schutzumschlag, Lesebändchen) Geb

uro 19,95 (D) uro 20,60 (A) ( HF 30,50VOo  3 Kirche einhergeht. Wolfgang Klausnitzer
fragt, ob der aps (,arant der nicht vielmehr ISBEN Y /8-3-/7666-1 544-)

Hindernis für Clie FEinheit der C'hristen Ist, Uun: Kirchenräume sSind asthetisches Außenge-
Christoph Böttigheimer gibt AUS katholischer dächtnis des christlichen Glaubens Uun: der
Sicht Krıterlen für Cdie kirchliche FEinheit Heiligkeitserfahrungen VO  3 Menschen; ın ih-
DIie Interdisziplinarität zwischen verschiedenen 1IieCc1H1 verdichtet sich Cdie Erfahrung der (,ottes-
theologischen Fächern bereichert den Band, beziehung VEISANSCHLCL Uun: gegenwartiger (1E-
macht ber uch Unterschiede deutlich 1wa nerationen. In diesem ınn sind Uun: bleiben 61€
bei der Beurteilung der Kirchenzugehörigkeit „heilige Räume“.
Uun: der vollen kirchlichen Gemeinschaft. Albert Gerhards, Inhaber des Lehrstuhls

[Dass sich mehrere kxperten mıt einem für Liturgiewissenschaft der Unıiversita:
gemeinsamen I1hema befasst haben, führte BKonn Uun: durch jahrzehntelange einschlägi-
manchen Redundanzen, 1st ber insgesamt als wissenschaftliche Studien Uun: praktische
bereichernde Vielfalt csehen. E1ın Grundtenor, Erfahrungen ausgewlesener Fachmann für
der sich durch Cdie melsten eıtrage zieht, 1st Cdas Ihema Kirchenbau, legt den Versuch VOI,
Cdie orge Cdie volle un: unzweideutige ÄAn- „‚einen ‚Kirchenführer‘ prasentleren, der
erkennung des /welten Vatikanischen Konzils, über Cdie Erfahrung der Sinne Clie Sinnhaftigkeit

Cdas Cdie Bruderschaft wiederhalt Vorbe- eiInNnes Kirchenraumes erschliefßt“ (13) en ÄAn-
halte aufßerte. liegen 1st 1n€e „Schulung der Wahrnehmung,

Obwohl Cdas ingen FEinheit mıt der Cdie architektonischen Uun: künstlerischen
Pius-Bruderschaft nicht zu Öökumenischen Gegebenheiten miıt den theologischen, liturgi-
Dialog 1mm eigentlichen ınn gehört, zeigen 1N1- schen Uun: spirituellen Ideen konfrontieren

Autoren KOonsequenzen auf, Cdie sich AUS dem lernen“ (14)
Umgang miıt der Pius-Bruderschaft für Cdie Hal- Dazu reflektiert eın ersier eil als Grund-
(ung gegenüber nichtkatholischen Kirchen Uun: legung 17-83) zunächst Clie Bedeutung VOo  3

kirchlichen Gemeinschaften ergeben könnten. Kirchenbauten ın €ezug auf dorf- bzw. estädte-
Daher 1st der Band ebenso für Cdie kirchenrecht- bauliche Entwicklungen 17-28), bevor dem
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◆ Gerhards, Albert: Wo Gott und Welt sich 
begegnen. Kirchenräume verstehen. But-
zon & Bercker, Kevelaer 2011. (200, 63 s/w 
Abb., Schutzumschlag, Lesebändchen) Geb. 
Euro 19,95 (D) / Euro 20,60 (A) / CHF 30,50. 
ISBN 978-3-7666-1544-2.

Kirchenräume sind ästhetisches Außenge-
dächtnis des christlichen Glaubens und der 
Heiligkeitserfahrungen von Menschen; in ih-
nen verdichtet sich die Erfahrung der Gottes-
beziehung vergangener und gegenwärtiger Ge-
nerationen. In diesem Sinn sind und bleiben sie 
„heilige Räume“.

Albert Gerhards, Inhaber des Lehrstuhls 
für Liturgiewissenschaft an der Universität 
Bonn und durch jahrzehntelange einschlägi-
ge wissenschaftliche Studien und praktische 
Erfahrungen ausgewiesener Fachmann für 
das Thema Kirchenbau, legt den Versuch vor, 
„einen ‚Kirchenführer‘ zu präsentieren, der 
über die Erfahrung der Sinne die Sinnhaftigkeit 
eines Kirchenraumes erschließt“ (13). Sein An-
liegen ist eine „Schulung der Wahrnehmung, 
um die architektonischen und künstlerischen 
Gegebenheiten mit den theologischen, liturgi-
schen und spirituellen Ideen konfrontieren zu 
lernen“ (14).

Dazu reflektiert ein erster Teil als Grund-
legung (17–83) zunächst die Bedeutung von 
Kirchenbauten in Bezug auf dorf- bzw. städte-
bauliche Entwicklungen (17–28), bevor dem 

Autoren stimmen darin überein, dass der Nach-
lass nur ausnahmsweise als Gnadenakt möglich 
war. Da einer der betroffenen Bischöfe, Richard 
Williamson, in zeitlicher Nähe zur Aufhebung 
der Exkommunikation den Holocaust ge-
leugnet hat, fragt Peter Krämer, inwiefern gegen 
eine solche Tat nach Kirchenrecht Sanktionen 
erhoben werden können und sollen. Matthias 
Pulte vergleicht einige Kernthesen der Pius-
Bruderschaft mit lehramtlichen Aussagen der 
römisch-katholischen Kirche und zeigt Mög-
lichkeiten einer Wiedereingliederung in kirch-
liche Verfassungsstrukturen auf. Nach Thomas 
Meckel entspricht das Bemühen um Einheit 
unter den Christen einem Gebot des positiven 
göttlichen Rechts. Schließlich macht Andreas 
Weiß einige kritische Anmerkungen zum Um-
gang mit fundamentalistischen Gruppen am 
rechten Rand der Kirche.

Neben den Kanonisten kommen ein Litur-
giewissenschaftler und zwei Fundamentaltheo-
logen zu Wort. Jürgen Bärsch macht darauf auf-
merksam, dass die außerordentliche Form des 
römischen Ritus mit einem bestimmten Bild 
von Kirche einhergeht. Wolfgang Klausnitzer 
fragt, ob der Papst Garant oder nicht vielmehr 
Hindernis für die Einheit der Christen ist, und 
Christoph Böttigheimer gibt aus katholischer 
Sicht Kriterien für die kirchliche Einheit an. 
Die Interdisziplinarität zwischen verschiedenen 
theologischen Fächern bereichert den Band, 
macht aber auch Unterschiede deutlich – etwa 
bei der Beurteilung der Kirchenzugehörigkeit 
und der vollen kirchlichen Gemeinschaft.

Dass sich mehrere Experten mit einem 
gemeinsamen Thema befasst haben, führte zu 
manchen Redundanzen, ist aber insgesamt als 
bereichernde Vielfalt zu sehen. Ein Grundtenor, 
der sich durch die meisten Beiträge zieht, ist 
die Sorge um die volle und unzweideutige An-
erkennung des Zweiten Vatikanischen Konzils, 
gegen das die Bruderschaft wiederholt Vorbe-
halte äußerte.

Obwohl das Ringen um Einheit mit der 
Pius-Bruderschaft nicht zum ökumenischen 
Dialog im eigentlichen Sinn gehört, zeigen eini-
ge Autoren Konsequenzen auf, die sich aus dem 
Umgang mit der Pius-Bruderschaft für die Hal-
tung gegenüber nichtkatholischen Kirchen und 
kirchlichen Gemeinschaften ergeben könnten. 
Daher ist der Band ebenso für die kirchenrecht-

liche Dimension des Ökumenismus von Bedeu-
tung.

Ungeahnte Aktualität erfuhr das Thema 
durch die Übergabe der so genannten „Dok-
trinellen Präambel“ am 17.4.2012, die einen 
weiteren Schritt in Richtung Einheit darstellen 
könnte. Ohne dies vorhersehen zu können, ha-
ben einige Autoren bereits Überlegungen dazu 
angestellt, welche Rechtsform die Pius-Bruder-
schaft innerhalb der katholischen Kirche anneh-
men könnte. Somit bietet der Band eine wertvol-
le Grundlage für eine sachliche Behandlung und 
für eine kritische Würdigung der bisherigen wie 
der künftigen Bemühungen um Einheit.
St. Pölten	 Burkhard J. Berkmann

Kirchenrecht / Liturgiewissenschaft


